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BEL-Nr.

Leistungsbeschreibung

 Bundesmittelpreis

96,79 €

102 2 Teilkrone, Metall

Erläuterungen zum Leistungsinhalt der BEL-Nr. 102 2

- Gegossene Teilkrone aus Metall unter Verwendung 

eines Mittelwertartikulators 

- Pin setzen, je Segment, auch im Bereich des Kiefer-

kammes und des an die Versorgung angrenzenden 

Zahnes 

- Sägeschnitt, Segment beschleifen und vorbereiten 

- Präparationsgrenze darstellen, 

- ggf. ausblocken, versiegeln oder lackieren 

ggf.
- Einzelstumpf aus Superhartgips oder aus Kunststoff, 

Frässtumpf, Stumpf für reponierte Elemente einschließ-

lich Reponieren 

- Vorlötung, unterschiedliche Metalle 

- Lötung, einfach 

- Lötung, aufwändig bei Vorlötung oder besonderer Quali-

tätsanforderung 

- Lötmodell 

Erläuterungen zur Abrechnung der BEL-Nr. 102 2

Die Teilkrone beinhaltet die Überkupplung aller Höcker eines 

Zahnes.

Verblendungen nach den L-Nrn. 160 0, 162 0 und 164 0 

sind neben der L-Nr. 102 2 nicht abrechenbar. 

Notizen:

Schnellübersicht

Abrechnungsfähig

������je gegossene metallische Teilkrone, auch als Ankerkrone

���� ��bei Überkupplung aller Höcker eines Zahnes

������nur im Seitenzahnbereich

Nicht abrechnungsfähig

���� neben den BEL-Nrn. 160 0, 162 0, 164 0 - Vestibuläre Verblendung

���� für eine vollkeramische Teilkrone (GAV)

Bild: Rübeling Dental Labor

Beispiel 05 46 Goldteilkrone
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Zahnarzt 1. Sitzung: Präparation, Abformungen, direktes Provisorium

Eigen-
labor

Regio ZT-Leistungen

BEL II

OK Modell (Gegenkiefer)

1x 001 0 

UK Modell (Kontrollmodell)

1x 001 0

UK Sägemodell

1x 005 1

OK, UK Einstellen in Mittelwertartikulator
1x 012 0

46 Teilkrone, Metall

1x 102 2

---- EM-Legierung

4,5 g

Zahnarzt 2. Sitzung: Eingliederung Teilkrone

Heil- und Kostenplan für Zahnersatz

Zahn/

Gebiet
Leistungen (Kurztexte)

FZ

46 Provisorische Krone

1x 19 1x 1.2

46 Teilkrone, Metall

1x 20c

BEL II Teil 1 - Festsitzender Zahnersatz

Herzlich willkommen sind:

Das gesamte Praxisteam mit Grundkenntnissen in der Zahnersatz- 
Abrechnung sowie Zahntechniker, die in einem Praxislabor oder in 
einem gewerblichen Labor tätig sind.

Zum Thema:

Fakt ist, dass zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA oder auch ZMV) 
i. d. R. nicht über die Kenntnisse eines ausgebildeten Zahntechnikers 
verfügen. In der Praxis sollen sie aber im Rahmen der Zahnersatz- 
Abrechnung Fremdlabor-Rechnungen prüfen oder sogar Eigenlabor- 
Rechnungen erstellen. Das stellt viele vor eine große Heraus- 
forderung, denn ohne fundierte Einarbeitung in die Welt der zahn-
technischen Abrechnung sind Fehler und finanzielle Verluste  
vorprogrammiert, denn auch auf diesem Gebiet existieren unzählige 
Bestimmungen, Abrechnungsregeln und besondere Vereinbarungen 
zwischen den Krankenkassen, dem VDZI und der KZBV. 
Aber das ist längst nicht alles, denn in diesem Bereich ist vernetztes 
Denken eine der wichtigsten Voraussetzungen! Ganz einfach deshalb, 

da bei jeder prothetischen Versorgung BEL-Leistungen, Bema-Leistun-
gen und die Festzuschüsse nie isoliert, sondern immer im Zusammen-
hang betrachtet werden müssen. Deshalb kann ein erfolgreiches 
Seminar auch nur derjenige leiten, der alle Themen aus dem Effeff 
beherrscht und da sind Sie beim Trainer/-innen-Team der DAISY Akade-
mie genau richtig!
Zum besseren Verständnis der zahntechnischen Abläufe wird das BEL 
anhand von anschaulichen Bildern und vielen Beispielen von Grund 
auf erklärt und im abrechnungstechnischen Zusammenhang mit dem 
Bema und den Festzuschüssen dargestellt, mit dem Ziel, dass auch 
„Nichtzahntechniker“ in die Lage versetzt werden, zahntechnische Ab-
läufe zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen und ihr Wissen in 
die Praxis umzusetzen. 
Teilnehmer des Zahntechnik-Seminars Teil 1 sollten unbedingt das 
Folge-Seminar „Zahntechnik Teil 2: Leistungen nach der beb ́ 97“  
besuchen und so ihr zahntechnisches Wissen perfektionieren.
Informationen und Termine hierzu finden Sie auf Seite 40.

Zahntechnik Teil 1
Leistungen nach dem BEL II
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INHALTE

    	 Grundlagen zur Abrechnung von zahntechnischen Leistungen 
	 •	Das Bundesleistungsverzeichnis und dessen Vergütungen  
		  gemäß § 88 SGB V (Vereinbarung über das BEL II)
	 •	Bedeutung und Auswirkung der Festzuschuss- und Zahn- 
		  ersatz-Richtlinie sowie der Anlage 2 zum BMV-Z auf die  
		  Abrechnung zahntechnischer Leistungen
	 •	Hilfestellung bei der korrekten Einordnung in eine Regel- 
		  versorgung, gleichartige Versorgung und andersartige  
		  Versorgung
	 •	Übersichten zum Werkvertrag und Laborauftrag
	 •	Gewinnbringende Informationen zur Dokumentation zahn-	
		  technischer Leistungen und die Übertragung in die Laborrechnung
	 •	Wichtige Fakten zu den Themen Gewährleistung und Nach-	
	 	 besserung
	 •	Ausgewählte Befundnummern des Festzuschusssystems mit 	
		  zugeordneten zahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen
	 •	Zusammenfassung wichtiger Fakten zur europäischen Medizin- 
		  produkteverordnung (EU MDR) und der Konformitätserklärung

    	 Die richtige Abrechnung nach den BEL-Teilen
	 0		 Arbeitsvorbereitung*
	 1 	Festsitzender Zahnersatz
	 2 	Modellguss
	 3 	Herausnehmbarer Zahnersatz 
	 4 	Aufbissbehelfe
	 5 	Unterkieferprotrusionsschiene
	 8 	Instandsetzung / Erweiterungen*
	 9 	Versandkosten / Metallzuschlag

	 * ausgenommen sind kieferorthopädische Leistungen

    	 Praxisbezogene Fallbeispiele im Rahmen von Regelversorgungen 	
	 mit Blick auf die gleichartige Versorgung
	 •	Modellherstellung und Arbeitsvorbereitung
	 •	Gegossene Stiftaufbauten
	 •	Langzeitprovisorien aus Kunststoff
	 •	Metallische Teilkronen, Kronen und Brücken 
	 •	Verblendungen
	 •	Interimsversorgungen
	 •	Modellgussprothesen
	 •	Teleskopversorgungen mit partieller Modellgussprothese und 	
		  Cover-Denture-Prothese 
	 •	Totaler Zahnersatz mit Kunststoff- und Metallbasis
	 •	Aufbissbehelfe und Unterkieferprotrusionsschienen
	 •	Reparaturen

    	 u. v. a. m.

 
    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

    Live-Webinar

Online!		  Montag	 23.03.2026 
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte   	 485,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 6 Stunden	 7 CME-Punkte	 395,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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Herzlich willkommen sind:

Das gesamte Praxisteam mit Grundkenntnissen in der Zahnersatz- 
Abrechnung sowie Zahntechniker, die in einem Praxislabor oder in  
einem gewerblichen Labor tätig sind.

Achtung: Da in diesem Seminar gute Kenntnisse der GKV-Vorschriften 
(u. a. BEL II) vorausgesetzt werden, ist die vorherige Teilnahme an 
„Zahntechnik Teil 1: Leistungen nach dem BEL II“ besonders empfeh-
lenswert. 

Zum Thema:

Nachdem im Seminar „Zahntechnik Teil 1“ die Anwendung des BEL für 
Regelversorgungen (und einige gleichartige Versorgungen) trainiert 
wurde, steht bei dieser Fortbildung die Berechnung von zahntechni-
schen Leistungen nach der Bundeseinheitlichen Benennungsliste 
(beb ’97) im Mittelpunkt.
Vergleicht man den Leistungsumfang des BEL mit der beb wird schnell 
klar, dass die Herausforderungen bei der Rechnungserstellung nach der 
beb wesentlich größer sind. Zwar gibt es in der beb keine gesetzlichen 
(strengen) Vorschriften wie im BEL aber der Umfang ist wesentlich grö-
ßer. So findet man im BEL „nur“ 155 Leistungsnummern, dagegen sind 
in der beb ca. 800 (!) zahntechnische Leistungen beschrieben.
Besonders schwierig ist die Rechnungserstellung bei gleichartigen 

Zahntechnik Teil 2
Leistungen nach der beb ́97

HINWEISE / NOTIZEN

Zahntechnik Teil 2 / Seite 21
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Nr. 0103: Sägemodell mit Sägeschnitten

Erstmodell inkl.

Vorbereitung
(1x Nr. 0001/0002)

Doublierform
(1x Nr. 0241)

Zweitmodell
(1x Nr. 0001/0002)

Bilder links: Rübeling Dental Labor

OK-Modell mit "Frank-

furter Radierung" 

(Nr. 0308)Herstellung von Stümpfen

 
beb-Nr. 

0103 Modellsegment sägen

0104 Stumpf aus Superhartgips

0105 Stumpf aus Kunststoff

0114 Zweitstumpf aus Superhartgips

0115 Zweitstumpf aus Kunststoff

Zusätzliche Leistungen

an Modellen und Stümpfen

 
beb-Nr. 

0212 Dowel-Pin setzen

0213 Ausblocken eines Stumpfes

0214 Reponieren eines Stumpfes

0216 Stumpf vorbereiten

0217 Stumpf unter Mikroskop vorbereiten

0221 Hilfsteil in Abdruck

0222 Modellergänzung aus Kunststoff

0223	 Zahnfleischmas
ke,	abnehmbar

0224 Modellimplantat repositionieren

0225 Implantatpfosten auf Modellierimplantat  

 aufschrauben

0241 Dublieren eines Modelles oder  

 Modellteils

0243 Dublieren eines Einzelstumpfes 

0253 Split-Cast Sockel an Modell

Vorbereiten von Modellen

beb-Nr. 

0301 Zahn vermessen

0302 Modell vermessen

0303 Modell ausblocken

0304 Zahn radieren

0306 Abdecken eines Kieferteiles

0307 Radieren des Abschlussrandes

0308 Radieren nach System

Modellpaare fixieren für KFO/Schienen

beb-Nr. 

0601 Modellpaar	trimm
en,	okklusionsbe

zogen

0602	 Modellpaar	soc
keln,	dreidimen

sional

0603	 Modellpaar	soc
keln,	dreidimen

sional,		

 in Kst.-Form

Weitere Maßnahmen zur Herstellung von Modellen

Abdecken eines 

Kieferteils 
(Nr. 0306)

beb Teil 0 - Arbeitsvorbereitung / Modellherstellung

Versorgungen, da innerhalb einer Laborrechnung sowohl BEL- als 
auch beb-Leistungen zur Anwendung kommen. Da andersartige Ver-
sorgungen ausschließlich auf Basis der GOZ abgerechnet werden 
müssen, orientiert sich die Erstellung von Laborrechnungen gemäß  
§ 9 GOZ an der beb.
Detailgenaue Kenntnisse ermöglichen eine korrekte Berechnung der 
Laborleistungen, verdeutlichen die zahntechnischen Qualitätsunter-
schiede und sind die Basis zur Realisierung betriebswirtschaftlich an-
gemessener Honorare.

HINWEISE / NOTIZEN

Zahntechnik Teil 2 / Seite 9
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Anlegen einer beb-Nummer, die nicht in der beb ´97 

vorhanden ist

Korrekte Haupt- und Untergruppe

Leistungstext veständlich formulieren und  

Ordnungsnummer vergeben

Planzeit ermitteln und Betrag kalkulieren

Auswahl freie Nummer, z. B.

Haupt- und Untergruppe

DIE DAISY
➜	 Verzeichnisse: beb ´97

➜	 Weitere Informationen ...

➜	 Bundeseinheitliche ...

➜	 Stückkostenkalkulation

Beispiel: Provisorische Krone aus Komposit

Teil 0 Arbeitsvorbereitung / Modellherstellung

Teil 1 Arbeitsvorbereitung / Individuelle Hilfsmittel

 1.0 Basen als vorbereitende Hilfsmittel

 1.1 Bissregistrierhilfen

 1.2 Sonstige vorbereitende Hilfsmittel

 1.3 Zusätzliche Leistungen an individuelle Hilfsmittel

 1.4 Behelfe zur provisorischen Versorgung

 1.6 Testplättchen und sonstiger Klinikbedarf

Teil 2 Festsitzender Zahnersatz

Teil 3 Verbindungselemente

Teil 4 Herausnehmbarer Zahnersatz aus Dental-Legierungen

Teil 5 Metallverbindungen und Oberflächen-Beschichtungen

Teil 6 Herausnehmbarer Zahnersatz aus Kunststoff

Teil 7 KFO Geräte / Schienen / Defektversorgung

Teil 8 Instandsetzung Zahnersatz / KFO Geräte / Schienen

Teil 9 Materialien

1408* Provisorische Krone aus Komposit

2

3

1

2

DAISY-bebRechner®
3

1

�
�

1 4 01 = Positionsnummer

1 Hauptgruppe

4 Untergruppe

01 Ordnungsnummer innerhalb 

der Untergruppe

1 4 01 = Provisorische Krone

1 Arbeitsvorbereitung /  

Individuelle Hilfsmittel

4 Behelfe zur provisorischen 

Versorgung

01 Provisorische Krone aus 

Kunststoff

Erläuterung der Gruppierung , z. B.

Zahntechnik Anlegen einer beb-Nummer im Sinne des § 9 GOZ
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INHALTE

    	 Grundlagen zur Berechnung von zahntechnischen Leistungen 
	 •	Zahntechnische Leistungen im Kontext mit Regelversorgungen, 	
		  gleich- und andersartigen Versorgungen
	 •	Gesetzliche Regelungen zum Ersatz zahntechnischer Auslagen 	
		  und Anforderungen an die Rechnungslegung gemäß §§ 9 und 	
		  10 GOZ
	 •	Auffinden und Anlegen einer nicht in der beb enthaltenen 	
		  zahntechnischen Leistung im Sinne des § 9 GOZ
	 •	Betriebswirtschaftliche Kalkulation und Ermittlung der  
		  Vergütungshöhe für zahntechnische Leistungen im Eigenlabor
	 •	Die Bedeutung der sogenannten zahntechnischen Sachkosten-	
		  listen 
	 •	Wichtige Fakten zur Umsatzsteuer
	 •	Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung; Rechnung /  
		  Rechtsprechung

    	 Leistungsverzeichnis und Anwendung der beb ´97 nach den  
	 Teilen:
	 0 	Arbeitsvorbereitung / Modellherstellung*
	 1 	Arbeitsvorbereitung / Individuelle Hilfsmittel*
	 2 	Festsitzender Zahnersatz
	 3 	Verbindungselemente
	 4 	Herausnehmbarer Zahnersatz aus Dental-Legierungen
	 5 	Metallverbindungen und Oberflächen-Beschichtungen
	 6 	Herausnehmbarer Zahnersatz aus Kunststoff
	 7 	Schienen*
	 8 	Instandsetzung Zahnersatz / Schienen*
	 * außer kieferorthopädische Leistungen

    	 Praxisbezogene Fallbeispiele im Rahmen von gleich- und  
	 andersartigen Versorgungen
	 •	Modellherstellung sowie Arbeitsvorbereitung
	 •	Stiftaufbauten
	 •	Langzeitprovisorien
	 •	Inlays, Teilkronen, Kronen und Brücken
	 •	Verblendungen
	 •	Interimsversorgungen
	 •	Modellgussprothesen 
	 •	Teleskopversorgungen mit partieller Modellgussprothese und 	
		  Cover-Denture-Prothese 
	 •	Totaler Zahnersatz mit Kunststoff- und Metallbasis
	 •	Aufbissbehelfe und Unterkieferprotrusionsschienen
	 •	Reparaturen

    	 u. v. a. m.

 
    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

Achtung: In dieser Fortbildung liegt der Schwerpunkt bei der  
Herstellung von zahntechnischen Werkstücken im konventionellen 
Bereich. Die zahntechnische digitale Welt ist inzwischen derart  
umfangreich geworden, dass es notwendig wurde, ein zusätzliches, 
sehr spannendes und gewinnbringendes Webinar mit dem Titel 
„CAD/CAM: Digitale Workflows“ zu entwickeln. 
Informationen und Termine hierzu finden Sie auf der nächsten 
Seite.

    Live-Webinar

Online!		  Dienstag	 24.03.2026 
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte   	 485,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 5,5 Stunden	 7 CME-Punkte	 395,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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CAD/CAM: Digitale Workflows 
Digitale Herstellung von Kronen, ZE, Schienen etc. korrekt und  
gewinnbringend abrechnen!

Herzlich willkommen sind:

Zahnärztinnen, Zahnärzte und das gesamte Praxisteam, wenn Grund-
kenntnisse in der Zahnersatz- und Zahntechnikabrechnung vorhanden 
sind, sowie Zahntechniker, die in einem Praxislabor oder in einem ge-
werblichen Labor tätig sind.

Zum Thema:

Scan statt Abdruck, Daten statt Gips: Mit der softwareunterstützten 
Modellanfertigung und der digitalen Herstellung von Werkstücken 
entscheiden sich immer mehr Zahnarztpraxen für eine zukunftsorien-
tierte Zahnmedizin. Digitale Prozesse bieten nicht nur eine höhere 
Präzision, sondern auch eine spürbare Zeitersparnis, mehr Komfort für 
die Patienten und einen optimalen Workflow. Die digitalisierte Zahn-
heilkunde ist kein Trend, sondern wahr gewordene Realität und zählt 
zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Obwohl die Implementierung di-
gitaler Workflows sehr viele Vorteile mit sich bringt, stellt sie neue und 
nicht zu unterschätzende Anforderungen an eine korrekte und be-
triebswirtschaftlich sinnvolle Berechnung. 

HINWEISE / NOTIZEN

CAD/CAM: Digitale Workflows / Seite 62
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Maltechnik
Cut-Back-Technik

Schicht-Technik

Bezeichnung
➜	 Monolithisch

Eigenschaften
➜	 Rekonstruktion ohne Verblendung

Herstellungsablauf

➜	 Fräsen der entworfenen Konstruktion

➜	 Überarbeitung der Konstruktion

➜	 Farbgebung durch Bemalen

➜	 Kristallisationsbrand (sintern, infiltrieren)

➜	 Mal- und Glanzbrand

Bezeichnung
➜	 Reduziert

Eigenschaften
➜	 Rekonstruktion mit Teil-Verblendung

Herstellungsablauf

➜	 Fräsen der entworfenen Konstruktion

➜	 Reduzierung im labialen Bereich

➜	 Überarbeitung der Konstruktion

➜	 Kristallisationsbrand (sintern, infiltrieren)

➜	 Teil-Verblendung

➜	 Mal- und Glanzbrand

Bezeichnung
➜	 Vollverblendet

Eigenschaften
➜	 Rekonstruktion mit Vollverblendung

Herstellungsablauf

➜	 Fräsen eines Kronen-/Brückengerüsts

➜	 Überarbeitung der Konstruktion

➜	 Kristallisationsbrand (sintern, infiltrieren)

➜	 Vollverblendung

➜	 Mal- und Glanzbrand

Bilder 4 - 6: Quintessenz Verlag

Bild 7: www.dentsplysirona.com

Multilayered-Fräsblock (mehrere 

Farbschichten innerhalb eines Blanks)

Monolithisch = aus einem Stück 

bestehend

ZAHNKRONEN UND ZAHNERSATZ Verschiedene Verarbeitungstechniken bei gefrästen Rekonstruktionen

HINWEISE / NOTIZEN

CAD/CAM: Digitale Workflows / Seite 30
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CAD/CAM Konstruktion

Slicen ...
bedeutet das Zerlegen des Daten-

satzes beim 3D-Druck in Schichten.

Nr. Schnellcheck 

Berechnungsfähig

0901* ✔	 je Fall

0906* ✔	 je Konstruktion

0907* ✔	 je Verbindungsstelle

0908* ✔	 je Konstruktion

0915* ✔	 je Konstruktion

0918* ✔	 je Vorgang

0919* ✔	 je Fall

0920* ✔	 je Zahn

0923* ✔	 je Fall

0924* ✔	 je Fall

Bilder: VOCO GmbH, Cuxhaven, Deutschland

Nr. 0920*: CAD: Aufstellung designen

Datenerfassung und -übermittlung

beb-Nr. 

0901* CAD/CAM: Anlage Auftragsdaten

0919* CAD/CAM: Digitaler Datenversand

0923* CAD: Übertragen der Daten ins Planungsprogramm

0924* CAD: Daten des DVT vorbereiten zur Planung

Konstruktion

beb-Nr. 

0906* CAD: Konstruktion

0907* CAD: Verbundkonstruktion entwerfen

0908* CAD: Kaufläche bzw. Schneidekante konstruieren

0915* CAD: Slicing

0918* CAD/CAM: Digitale Daten matchen

0920* CAD: Aufstellung designen

ZAHNTECHNISCHE LEISTUNGEN CAD/CAM-Verzeichnis

Diese praxisorientierte Fortbildung liefert fundiertes Wissen rund um 
verschiedene digitale Behandlungskonzepte. Ob Intraoralscan oder 
zahntechnische CAD/CAM-Leistungen – jeder kann lernen, wie die un-
terschiedlichsten Leistungen vollständig, transparent und gewinn-
bringend dokumentiert und berechnet werden müssen.
Zum besseren Verständnis der zahntechnischen Abläufe wird das Se-
minar anhand von anschaulichen Bildern und vielen klinischen Fällen 
von Grund auf erklärt, mit dem Ziel, dass auch „Nichtzahntechniker“ in 
die Lage versetzt werden, zahntechnische Abläufe zu verstehen,  
Zusammenhänge herzustellen und das gelernte Wissen in die Praxis 
umzusetzen.
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INHALTE

    	 Einstieg in die digitale Welt
	 •	Welche Verfahren sind im digitalen Workflow möglich?
    	 •	Drucken und Fräsen: Vorstellung der verschiedenen Systeme 	
		  mit Behandlungs- und Verfahrensablauf
   	 •	Eigenleistungen vs. Fremdleistungen: Teilweise oder gesamte 	
		  Herstellung im Fräszentrum – Was ist zu beachten und welche 	
		  Leistungen können berechnet werden?
    	 •	Konformitätserklärung
    	 •	Die Bedeutung einer sogenannten „Sachkostenliste“
    	 •	Neue und aktuelle Rechtsprechung
    	 •	Fakten zur Umsatzsteuer

    	 Abformungen und Modelle (konventionell und digital)
	 •	Unterscheidung zwischen digitalisierten, virtuellen und  
		  gedruckten Modellen
    	 •	Virtuelle Diagnostikmodelle
    	 •	Digitale Simulationen von Behandlungsergebnissen

    	 Konservierende Leistungen
	 •	Kassen- oder Privatleistung?
	 •	Unterscheidung zwischen Inlay und Onlay
	 •	Veneer oder doch Teilkrone?

    	 Zahnersatz (auch Suprakonstruktionen)
	 •	Regelversorgung, gleichartig, andersartig oder kein Festzuschuss?
    	 •	Ablaufdiagramme
  	 •	Die verschiedenen Verarbeitungstechniken bei gefrästen  
		  Rekonstruktionen
	 •	Übersicht: Welche Versorgungen können im 3D-Druck oder im 	
		  Fräsverfahren hergestellt werden?

    Live-Webinar

Online!		  Montag	 01.06.2026 
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte   	 485,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 5,5 Stunden	 7 CME-Punkte	 395,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de

    	 Schienen
	 •	Kassen- oder Privatleistung?
	 •	Mindmap: Welche Schienen können als Kassenleistung  
		  abgerechnet werden?
    	 •	Unterscheidung zwischen der konventionellen, gefrästen und  
		  gedruckten Schiene

    	 FAL/FTL
	 •	Digitale Registrierungen
	 •	Vorstellung verschiedener Verfahren z. B. Freecorder, Zebris

    	 Fallbeispiele aus der Praxis mit zahnärztlichem Honorar und 	
	 zahntechnischen Leistungen

    	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.
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INHALTE

    	 Grundlagen und sonstige Kostenträger
	 •	Notfallversorgung und Schmerzfall
	 •	Fakten zu Berufs- und Schulunfällen
	 •	Abkommen Berufsgenossenschaft / Unfalldokumentationsbogen
	 •	Regelkreis der zahnärztlichen Versorgung bei einem Berufs-/ 	
		  Schulunfall / Ablaufdiagramme
	 •	Auslandskrankenversicherte / Soldaten der Bundeswehr /  
		  Versicherte im Basis-/Standardtarif / Asylbewerber

    	 Zahnfrakturen und endodontische Versorgungen
	 •	Daten, Zahlen, Fakten aus Bestimmungen, Richtlinien, Gesetzen
	 •	Privatvereinbarung gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z
	 •	Klassifikationen von Zahnverletzungen
	 •	Semipermanente Schienungen / Traumaprävention
	 •	Zuschläge im Notdienst
	 •	Wiederbefestigung eines Zahnfragments / Entfernung einer 	
		  frakturierten Zahnwand
	 •	Endodontische Behandlung im Notdienst / Selbstständige  
		  Zusatzleistungen

    	 Workshop
	 •	Behandlung einer Dentitio difficilis
	 •	Eröffnung eines Abszesses
	 •	Erneuerung Klebestelle eines festsitzenden Retainers
	 •	Weichteilverletzungen z.B. durch Retainerdraht
	 •	Chirurgische Leistungen / Nachblutungen / Nachbehandlungen
	 •	Periimplantitis-Therapie
	 •	Softschiene / Aufbissbehelf ohne adjustierte Oberfläche

    	 Provisorische Versorgungen und Wiederherstellungen   
	 •	Beispielhafte Wiederherstellungen der Funktion von Kronen, 	
		  Brücken und Prothesen
	 •	Nylon-Interimsprothesen / Inlayreparatur
	 •	Schiene mit eingearbeiteten Prothesenzähnen
	 •	Natürlicher Zahn als Provisorium

    	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

Unverhofft kommt oft!  
Schmerzfälle / Frakturierte Zähne / Primärleistungen & Co.
im Fokus einer korrekten Abrechnung

Herzlich willkommen sind:

Das gesamte Praxisteam, ganz gleich ob Vorkenntnisse zur Abrech-
nung vorhanden sind oder nicht.

Zum Thema:

Etwa 60 % der Schmerzsituationen in der Praxis sind endodontischen 
Ursprungs und erfordern entsprechend der Rechtsprechung und der 
Stellungnahme der DGZMK und DGZ eine sofortige Intervention.

Weil Schmerzpatienten meist unangemeldet in der Praxis erscheinen 
und nicht abgewiesen werden dürfen, stellen sie sowohl für das Be-
handlungsteam, als auch für die Praxisverwaltung unterschiedliche 
Herausforderungen dar. Nicht selten können derartige Situationen 
den Tagesablauf einer Praxis tüchtig durcheinanderbringen.

In diesem Webinar lernen Sie anhand von vielen klinischen Fällen 
(quer durch die OralMedizin), alle Herausforderungen rund um das 
Thema „Schmerz- und Notfallbehandlungen“ zu meistern und eine 
vertragsgerechte sowie gewinnbringende Abrechnung in den Praxis-
alltag zu integrieren, denn jeder muss wissen, welche Ansprüche ein 
Versicherter der GKV hat und ob bei „Schmerz- und Notfallpatienten“ 
eine Privatvereinbarung überhaupt möglich ist. Auch bereits begon-
nene Behandlungen von Bestands- und Neupatienten, wie z. B. chirur-
gische Behandlung beim Hauszahnarzt, Notdienst, Vertretung usw. 
werden thematisiert!

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 4,5 Stunden	 5 CME-Punkte	 295,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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Budget + HVM 
Wie Sie Leistungskürzungen vermeiden 
und Ihre Honorare sichern können

Herzlich willkommen sind:

Zahnärztinnen, Zahnärzte und das gesamte Praxisteam, die wertvolles 
Wissen rund um die eigenen HVM-Kennzahlen sammeln und damit 
ihre Honorare sichern wollen.

Zum Thema:

Dieses Webinar schafft Übersicht und tieferes Wissen zur Budge-
tierung und diverser Honorarverteilungsmaßstäbe. Dabei stehen 
wertvolle Handlungsoptionen zur Stabilisierung und ggf. Erhö-
hung des Honorarvolumens im Mittelpunkt. Im Sinne des § 12 SGB V 
(Wirtschaftlichkeitsgebot) lernen Sie, wie Sie zukünftig die Compliance 
Ihrer Patienten noch mehr einfordern müssen und wie Sie auf Basis 
der GKV-Richtlinien automatisch und gesetzeskonform „weniger 
Bema aber mehr GOZ“ erreichen werden.

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 3,5 Stunden	 4 CME-Punkte	 295,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de

INHALTE

    	 Einführung
	 •	GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) noch relevant für 	
		  die Erhöhung/Absenkung der Punktwerte und des Ausgabe-
		  volumens?
	 •	Wertvolle Informationen zur Honorar-Entwicklung in den zahn-	
		  ärztlichen Fachgebieten

    	 Budgetierung
	 •	Wie wird die Gesamtvergütung „verteilt“?
	 •	Beispiel eines Budgets für GKV-Leistungen
	 •	Wertvolle Übersichten: Budgetierte und budgetfreie GKV- 
		  Leistungen aus allen Bereichen der OralMedizin
	 •	Budgetierte und budgetfreie PAR-Leistungen und deren  
		  Abrechnung
	 •	Wichtige Handlungsoptionen zur Honorarsicherung

    	 HonorarVerteilungsMaßstab
	 •	Was bedeutet Fallwert und Praxisgrenzwert?
	 •	Beispiele zur Ermittlung verschiedener Fallwerte und Grenzwerte
	 •	17 KZVen – 17 verschiedene Honorarverteilungsmaßstäbe?
	 •	Welche Hilfestellungen stehen der Praxis zur Verfügung?	
	 •	KFO-Begleitleistungen

    	 Handlungsoptionen trotz HVM: Wie Sie unnötige Budget- 
	 belastungen und Honorarverluste vermeiden können
	 •	Kons. – Mehrkostenvereinbarung bei Füllungen tiefgründiger 	
		  analysieren und Zusatzleistungen neu kalkulieren!
	 •	Endodontie – Strengste Anwendung der GKV-Behandlungs-	
		  richtlinie im Sinne von mehr GOZ und weniger Bema. Zusatz- 
		  leistungen dokumentieren und betriebswirtschaftlich korrekt 	
		  kalkulieren!
	 •	PAR – Zusatzleistungen: Was geht und was geht nicht!
	 •	Schienen – ca. 50 % der abgerechneten K1, K3 und K4 stellen  
		  eine Privatleistung dar! Deshalb: Strengste Anwendung der 	
		  GKV-Behandlungsrichtlinie, nicht zuletzt um auch Regresse zu  
		  vermeiden!
	 •	Zahnersatz – Begleitleistungen intensiver analysieren und kein 	
		  HKP (GAV, AAV) ohne Privatvereinbarung! 
	 •	KFO – Mehr-, Zusatz- und andere Leistungen berechnen und  
		  kalkulieren!
	 •	Last, but not least: Chairside-Leistungen dokumentieren und 	
		  berechnen

    		  u. v. a. m.
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INHALTE

Kostenerstattung in der GKV: Hopp oder top?
Wie Patienten UND Zahnarztpraxen davon profitieren können

Herzlich willkommen sind:

Zahnärztinnen, Zahnärzte und das gesamte Praxisteam, die sich um-
fangreiches Wissen zur Kostenerstattung aneignen wollen und die 
Systematik in ihre Praxis implementieren möchten.

Zum Thema:

Warum Sie sich jetzt mit dem Thema Kostenerstattung intensiver aus-
einandersetzen sollten? Weil dieses Verfahren in Zeiten von Punkt-
wertabsenkungen, HVM, Budgetierung und Co. als fester Bestandteil 
eines erfolgreichen Abrechnungsmanagements nicht mehr wegzu-
denken ist. 
Es ist doch selbstverständlich, wenn bei den gegenwärtigen empfind-
lichen  Honorarkürzungen  Zahnärztinnen und Zahnärzte nach Mög-
lichkeiten suchen, wie man diesem Trend entgegenwirken kann. Ganz 
nach dem Motto: 

Wenn nicht jetzt, wann dann!

Aber Achtung: Man kann eine Praxis nicht von heute auf morgen auf 
die Kostenerstattung „umstellen“, sondern sollte mit viel Wissen, Be-
dacht und Überzeugungskraft vorgehen.
Was vor vielen Jahren nur den „Besserverdienenden“ vergönnt war, 
kann heute von jedem Versicherten der GKV genutzt werden und  
niemand darf ihm dieses Recht verwehren. 
In diesem Webinar lernen Sie alles, was rund um das Kostenerstat-
tungsverfahren beachtet werden muss. Zum Beispiel bei welchen Be-
handlungen es sinnvoll angewendet werden kann und bei welchen 
eher nicht. Und vor allem wie Sie Ihre Patienten beraten sollten. Kurz 
und gut: Wie Sie dieses System erfolgreich in Ihre Praxisstrukturen 
implementieren können und so ganz nebenbei Ihr individuelles  
Praxisbudget entscheidend entlasten können.

    	 Das Recht auf Kostenerstattung gemäß § 13 SGB V
	 •	Alle gesetzlichen Regelungen
	 •	Auswirkungen der Kostenerstattung auf das Gesamt- bzw. 	
		  Praxisbudget
	 •	Wahltarife: Pauschale Kostenerstattung oder reguläre  
		  Kostenerstattung
	 •	Möglichkeiten und Einschränkungen
	 •	Ablauf von der Wahl der Kostenerstattung bis zur  
		  Rechnungslegung
	 •	Hilfreiche und wissenswerte Rechtsprechung
	 •	Tipps zur Kommunikation mit dem Versicherten

    	 GKV-Satzungen in Bezug auf die Kostenerstattung im Über-	
	 blick. Und welche Unterschiede bestehen zwischen den  
	 gesetzlichen Krankenkassen?

    	 Welche Leistungen sind im Rahmen der Kostenerstattung 	
	 erstattungsfähig und welche nicht?
	 •	Individualprophylaxe / Konservierende Leistungen / 
		  Chirurgie / Endodontologie / Parodontologie / Zahnersatz /
 		  Kieferorthopädie / Aufbissbehelfe / Schienen

    	 Klinische Fallbeispiele mit Gegenüberstellung der zu  
	 erwartenden Kostenerstattung
	 •	Endodontie / Parodontologie / Aufbissbehelfe / Schienen /
		  Zahnersatz

    	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 3 Stunden	 3 CME-Punkte	 255,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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INHALTE
Herzlich willkommen sind:

Zahnärztinnen, Zahnärzte und das gesamte Praxisteam.

Zum Thema:

Die Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen steigt jährlich. Allein der 
„begründete Verdacht auf Unwirtschaftlichkeit“ reicht aus, um ein 
Prüfverfahren zu starten. Für die betroffenen Zahnärzte kommt dies 
oft überraschend und sorgt im gesamten Team für Unruhe. Gute Vor-
bereitung ist entscheidend! Wer mit den Mechanismen vertraut ist, 
Fristen beachtet und sich mit den spezifischen Vorgaben auskennt, 
kann eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ohne spürbare Honorarkürzun-
gen erfolgreich meistern. 

Im Seminar erhalten Sie wertvolle Hilfestellungen und klare Hand-
lungsempfehlungen sowie fundiertes Wissen, um solchen Prüfungen 
und damit drohenden Rückzahlungen vorzubeugen. 

    	 Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen

    	 Übersicht der häufigsten beanstandeten Bema-Nummern

    	 Die Stufen der Korrekturschleife

    	 Wichtige Fakten zu einer individuellen Prüfvereinbarung

    	 Mindmap zum Ablaufverfahren einer  
	 Wirtschaftlichkeitsprüfung

    	 Durchschnittswerte abgerechneter Bema-Leistungen  
	 anhand der 100-Fall-Statistik

    	 Workshop zur Vermeidung der häufigsten Abrechnungsfehler	

    	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

Wirtschaftlichkeitsprüfung?
So erzielen Sie Erfolge statt Misserfolge 

Kerstin P., Saarbrücken

Spart Fahrtzeit, Parkplatzsuche, Spritkosten, ist umweltschonend 
und genauso gut wie in Präsenz    
Ich fühle mich immer ein großes Stück sicherer in meinem Job, wenn 
ich ein DAISY Seminar besucht habe. Freue mich schon aufs nächste!   

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 5 Stunden	 6 CME-Punkte	 295,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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MKG-Chirurgie – EBM, Bema, 
GOZ oder GOÄ?
Ein Spezial-Webinar für Insider aus dem Bereich der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie (MKG)

Herzlich willkommen sind:

Doppelt approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte zusammen mit ih-
rem Praxisteam, die sich in den MKG-Bereich des EBM einarbeiten 
wollen und die bereits Grundkenntnisse in der zahnmedizinisch- 
chirurgischen Abrechnung nach dem Bema-Zahnärzte besitzen. 

Zum Thema:

Die Abrechnung von mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Leis-
tungen (MKG) erfordert sehr umfangreiche Abrechnungskenntnisse, 
weil man durch die Doppelapprobation als Arzt und Zahnarzt „Zugriff“ 
auf verschiedene Honorierungssysteme hat. Das bedeutet im Einzel-
nen, es besteht ein Zugriff im GKV-Bereich auf den EBM, den Bema 
und die Bema-GOÄ sowie im Privatbereich auf die GOZ und die Privat-
GOÄ. Alles andere als eine leichte Aufgabe bei fünf (!) unterschiedli-

Neu !

Die richtige Abrechnung von chirurgischen Leistungen nach den unterschiedlichen Honorierungs-Systemen und wie dieser 
„Abrechnungs-Spagat“ wirklich gelingt. 

chen Leistungsverzeichnissen den Überblick zu behalten. Dazu müssen 
u. a. die unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der jeweiligen 
Kassenärztlichen (KV) sowie der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
(KZV) beachtet werden.
In diesem Webinar lernen Sie nicht nur wichtige gesetzliche Grundla-
gen der MKG-Abrechnung kennen, sondern auch die Basic-Leistungen 
des EBM, wie Grundpauschalen, Briefe, Röntgenleistungen und vieles 
andere mehr. Der Umgang mit unverzichtbaren Schnellübersichten 
und Checklisten zu kleinchirurgischen Eingriffen, ambulanten und be-
legärztlichen Operationen werden Ihnen den Einstieg in die MKG-Ab-
rechnung enorm erleichtern. Auch die immer wiederkehrende Frage, 
ob jetzt nach dem EBM oder nach dem Bema abzurechnen ist, wird im 
Webinar umfassend beantwortet.

MKG-Chirurgie / Seite 7
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HINWEISE / NOTIZEN

Studium

✔	 Approbation als Arzt (Dr. med.)

✔	 Approbation als Zahnarzt 

 (Dr. med. dent.)

Facharzt-Weiterbildung

✔	 In der MKG-Chirurgie  

(Dauer 60 Monate / 5 Jahre)

Titel

Facharzt für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie

GRUNDLAGEN Zugriff auf die Gebührenordnungen

Vertragszahnärztliche 

Abrechnung

Arzt

Zahnarzt

§ 15 Zahnheilkundegesetz (ZHG)

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates die Entgelte für zahnärztliche Tätigkeit 

in einer Gebührenordnung zu regeln. In dieser Gebührenordnung sind 

Mindest- und Höchstsätze für die zahnärztlichen Leistungen festzusetzen. 

Dabei ist den berechtigten Interessen der Zahnärzte und der zur Zahlung 

der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen.

Privatzahnärztliche  

Berechnung 

§ 11 Bundesärzteordnung (BÄO)

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates die Entgelte für ärztliche Tätigkeit in einer 

Gebührenordnung zu regeln. In dieser Gebührenordnung sind Mindest- 

und Höchstsätze für die ärztlichen Leistungen festzusetzen. Dabei ist 

den berechtigten Interessen der Ärzte und der zur Zahlung der Entgelte 

Verpflichteten Rechnung zu tragen.

1

2

3

Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

DIE DAISY
 	Gesetze, Verträge ...

 	Gesetze
 	Zahnheilkundegesetz

MKG-Chirurgen haben im Gegensatz 

zu Zahnärzten/Oralchirurgen uneinge-

schränkt Zugriff auf die Gebührenver-

zeichnisse.

Bema

GOZ
Bema-GOÄ 
eingeschränkt

GOÄ
eingeschränkt

Vertragsärztliche 

Berechnung

Privatärztliche  

Berechnung 

EBM

GOZ
Bema-GOÄ

GOÄ
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    Live-Webinar

Online!		  Freitag	 24.04.2026 
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  8 CME-Punkte   	 485,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin

INHALTE

    	 Ambulante und belegärztliche Operationen
	 •	Grundlagen zu ambulanten / belegärztlichen Operationen / 
		  Simultaneingriffe
	 •	Zuschläge und postoperative Überwachungs- und 
		  Behandlungskomplexe
	 •	Klinische Fallbeispiele zu Eingriffen an der Körperoberfläche, 	
		  der MKG-Chirurgie und der HNO-Chirurgie
	 •	DAISY-OPS-Rechner® als optimale Unterstützung bei der 
		  Abrechnung von Operationen nach dem EBM

    	 Maßnahmen zur ästhetischen Optimierung 
	 •	Was muss bei der Abrechnung ästhetischer Leistungen 
		  beachtet werden, insbesondere wenn diese medizinisch nicht 	
		  indiziert sind?
	 •	Klinische Fallbeispiele zur Unterspritzung mit Botox/Hyaluron-	
		  säure, Narbenkorrekturen, Entfernung von Muttermalen und 	
		  anderen Eingriffen zur ästhetischen Optimierung      		

	 u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

    

    	 Einstieg in die MKG-Abrechnung

	 •	Wie kann der tägliche „Spagat“ zwischen ärztlicher und zahn	
		  ärztlicher Abrechnung gelingen?
	 •	Übersicht zu den Honorierungssystemen: EBM, Bema, Bema-	
		  GOÄ, GOZ, Privat-GOÄ und zu den verschiedenen Abrechnungs-	
		  modalitäten der KVen und KZVen
	 •	EBM – Allgemeine Bestimmungen: Was für MKG-Praxen 
		  wirklich wichtig ist
	 •	Einwilligung / Patientenaufklärung / Dokumentation / 
		  OP-Bericht / Rechtsprechung 
	 •	Vereinbarung einer Privatbehandlung / Vereinbarung von 
		  individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL)

    	 Allgemeine Leistungen
	 •	Grund- und Konsiliar-Pauschalen, Zuschläge, ärztliche Briefe, 	
		  Röntgenleistungen, elektronische Patientenakte usw.
	 •	Das Ausfüllen von verschiedenen kassenärztlichen Formularen 	
		  und die entsprechende Vergütung

    	 Kleinchirurgische Eingriffe
	 •	Was gilt als kleinchirurgischer Eingriff und wie werden diese 	
		  abgerechnet?
	 •	Bema und EBM immer im Blick – Vergleich der Honorierungs-	
		  systeme anhand von klinischen Fallbeispielen
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Herzlich willkommen sind:

Engagierte Menschen mit Grundkenntnissen zum Ablauf einer zahn-
medizinischen Behandlung und dem Willen, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten im Bereich der Abrechnung zur Seite zu stehen.

Zum Thema:

Unser 3-Tage-Basis-Seminar richtet sich an alle, egal ob sie sich bisher 
mit den zahnärztlichen Honorierungssystemen, also der Abrechnung 
beschäftigt haben oder nicht! Fakt ist, dass immer weniger ausgebil-
dete ZFA oder ZMV zur Verfügung stehen und zukünftig die sogenann-
ten „Quereinsteiger“ mit einer fachfremden Ausbildung für das 
Praxisteam unverzichtbar werden! Auch Partner/-innen von Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten übernehmen immer wieder gerne diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Mit Grundkenntnissen zum Ablauf einer 
zahnmedizinischen Behandlung steht einer erfolgreichen Teilnahme 
nichts mehr im Wege. 
Dieses Seminar ist der erste wichtige Schritt zur Erlangung von zahn-
ärztlichem Abrechnungswissen dem Respekt gebührt! Wobei Abrech-
nung wirklich kein „Hexenwerk“ ist und nach und nach von jedem 
erlernt werden kann.

Einstieg in die Abrechnung
Für QUEREINSTEIGER ohne zahnmedizinische Vorkenntnisse (3 Tage)

Gute Kenntnisse der einzelnen Behandlungsabläufe sind von Vorteil 
und erleichtern den Einstieg in die zahnärztliche Abrechnung sehr, da 
hierdurch gewisse Schritte bei der Leistungsabrechnung schneller 
verinnerlicht und somit direkt in den Praxisalltag übertragen werden 
können. Keine Angst! Diesen Weg haben schon sehr viele DAISY-Kun-
den erfolgreich beschritten und haben sich sogar nach und nach zum 
Abrechnungs-Experten weiterentwickelt. Die zahnärztliche Abrech-
nung ist zwar anspruchsvoll, aber man muss wirklich nichts auswendig 
wissen, sondern nur in der Lage sein, alle notwendigen Informationen 
u.a. aus Bema, GOZ und GOÄ bei Bedarf abrufen zu können. Und das 
garantiert das Arbeiten mit dem blitzschnellen Nachschlagewerk  
DIE DAISY!
In diesem Seminar erhalten Sie das Grundverständnis für die wichtig-
sten Gesetze, Verträge und Paragrafen, die häufigsten Gebührenposi-
tionen, die bedeutsamsten Behandlungsrichtlinien und die unver- 
zichtbaren Werkzeuge für eine perfekte Behandlungsdokumentation 
und eine optimale Abrechnung! Nehmen Sie diese Herausforderung 
an und legen Sie mit diesem Seminar den Grundstein zum angehen-
den Abrechnungs-Experten. 

Neu !

HINWEISE / NOTIZEN

Einstieg in die Abrechnung - Teil 1 / Seite 79
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Bema-Nr.
Leistungsbeschreibung

 Punkte 
12

GOZ-Nr.
Leistungsbeschreibung

Faktor
 2,3fach

41a
L1

Leitungsanästhesie

a) intraoral

15,00 € 0100 Intraorale Leitungsanästhesie

9,05 €

Bestimmungen zu der Bema-Nr. 41a

1. Siehe DIE DAISY

2. Die Abrechnung einer Leistung nach der Nr. 41 kann nur 

erfolgen, wenn die Infiltrationsanästhesie (Nr. 40) nicht 

ausreicht. Dies ist gegeben:

     - im Unterkiefer in der Regel,

    - im Oberkiefer bei entzündlichen Prozessen, die die An-

wendung der Infiltrationsanästhesie nicht gestatten, 

oder bei größeren chirurgischen Eingriffen, nicht bei 

Nrn. 43 bis 46, 49 und 50.

3. Bei chirurgischen und parodontal-chirurgischen Leistun-

gen können in begründeten Ausnahmefällen die Nr. 41 

und die Nr. 40 abgerechnet werden, wenn nur so eine 

ausreichende Anästhesietiefe oder die Ausschaltung von 

Anastomosen erreicht werden kann.

4.  Bei lang dauernden Eingriffen ist die Nr. 41 ein zweites 

Mal abrechnungsfähig.

Bestimmungen zu der GOZ-Nr. 0100

Bei den Leistungen nach den Nummern 0090 und 0100 sind 

die Kosten der verwendeten Anästhetika gesondert berech-

nungsfähig.

Berechnungsfähig

✔	 für eine intraorale Leitungsanästhesie, je Nervenbahn

✔	 mehrfach im selben Gebiet nur mit Rechnungsbegründung

✔	 zzgl. Materialkosten - Anästhetikum

Abrechnungsfähig

✔	 für eine intraorale Leitungsanästhesie, je Nervenbahn 

✔	 Regelanästhesie im Unterkiefer

✔	 im Oberkiefer nur im Ausnahmefall, z. B.

   - bei entzündlichen Prozessen, die eine Infiltrationsanästhesie alleine nicht  

   zulassen

   - bei größeren chirurgischen Eingriffen

✔	 in begründeten Ausnahmefällen bei parodontal-/chirurgischen Maßnahmen 

neben einer Infiltrationsanästhesie, wenn nur so eine ausreichende Anästhe-

sietiefe oder die Ausschaltung von Anastomosen erreicht werden kann

✔	 auch mehrfach bei langdauernden Behandlungen und nachlassender  

Anästhesiewirkung

✔	 in Sonderfällen zur akuten Schmerzbehandlung

Intraorale Leitungsanästhesie

  Betäubung einer Nervenbahn, wo-

durch alle durch diesen Nervenast 

versorgten Bereiche anästhesiert 

werden

Nervus nasopalatinus

  Foramen incisivum

Nervus palatinus major

  Foramen palatinum majus

Nervus alveolaris inferior

  Foramen mandibulae

Nervus infraorbitalis

  Alle Zähne des Oberkiefers

Nervus mentalis

  Foramen mentale

Nervus buccalis

  Vorderkante des aufsteigenden Unterkieferastes

Häufig eingesetzte Leitungsanästhesien in der Zahnmedizin

  Nervus alveolaris 

superior posterior

ALLGEMEIN Gegenüberstellung Bema  GOZ

HINWEISE / NOTIZEN
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Bema-Nr.
Leistungsbeschreibung

 Punkte 
6

GOZ-Nr.
Leistungsbeschreibung

Faktor
 2,3fach

8
ViPr

Sensibilitätsprüfung der Zähne

7,50 € 0070 Vitalitätsprüfung eines Zahnes oder mehrerer Zähne ein-

schließlich Vergleichstest, je Sitzung

6,47 €

Bestimmungen zu der Bema-Nr. 8

Leistungen nach Nr. 8 sind auch bei der Versorgung mit Zahn- 

ersatz und Zahnkronen auf dem Erfassungsschein abzu-

rechnen. 

Bestimmungen zu der GOZ-Nr. 0070

- Keine -

Abrechnungsfähig

✔	 für die Sensibilitätsprüfung eines oder mehrerer Zähne

   - nach Überkappung der Pulpa in regelmäßigen Zeitabständen zur Kontrolle  

   des Heilerfolges (B. III. Nr. 8)

   - vor Überkronung eines Zahnes (ZE-Richtlinie Nr. 11c)

✔	 je Sitzung, unabhängig wie viele Zähne geprüft werden

Nicht abrechnungsfähig

✘		 mehrfach und systematisch im Rahmen der Füllungstherapie innerhalb eines 

Quartals, z. B. in jeder Sitzung (Ausnahmen sind zu begründen!)

Berechnungsfähig

✔	 für die Vitalitätsprüfung eines oder mehrerer Zähne und Vergleichstest

✔	 je Sitzung, unabhängig wie viele Zähne geprüft werden

Nicht berechnungsfähig

✘		 für einen Perkussionstest (Klopftest)

Achtung! Sensibilitätsprüfung bei Cp/P-Zähnen

• Behandlungsrichtlinie B. III. Nr. 8:

In der konservierenden Behandlung hat die Erhaltung der vitalen Pulpa Vorrang. 

Bei Erhaltung der Zähne durch Methoden der Pulpaüberkappung und Wurzelka-

nalbehandlung soll in angemessenen Zeitabständen eine klinische und ggf. eine 

Sensibilitätsprüfung- bzw. röntgenologische Kontrolle des Heilerfolges durchgeführt 

werden.

• Zahnersatz-Richtlinie Nr. 11c:

Der Versorgung mit Zahnersatz hat die notwendige konservierend-chirurgische und 

parodontale Behandlung des Restgebisses vorauszugehen.

c.  Zu überkronende Zähne sind auf ihre Sensibilität zu überprüfen.

Ergänzung zum Perkussionstest

Beschluss des Ausschusses:

Vielfach wird vertreten, dass die GOÄ-Nr. Ä399 auch für den sog. Klopf- oder Per-

kussionstest berechnet werden könne. Die Geb.-Nr. ist nach Auffassung des Aus-

schusses Gebührenrecht hierfür aber nicht einschlägig. Im Übrigen handelt es sich 

dabei um einen Handgriff, der Bestandteil der Nrn. 0010 GOZ, 5 GOÄ, 6 GOÄ, 4000 

GOZ oder 8000 GOZ wäre und nicht um eine selbstständige Leistung.

Vitalitätsprüfung mittels Kältespray

CO2-Schnee zur Vitalitätsprüfung

Wärmetest durch erwärmten Guttapercha-Stift

Elektrische Vitalitätsprüfung

Bilder: Quintessenz Verlag

ALLGEMEIN Gegenüberstellung Bema  GOZ
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  Präsenz-Seminar     Seminar-Nr. 2640

Berlin 	 Mi – 	Fr	  11.02. – 13.02.2026
München 	 Mi – 	Fr 	 24.06. – 26.06.2026
Frankfurt am Main	 Mi – 	Fr	 26.08. – 28.08.2026
Düsseldorf	 Mi – 	Fr 	 23.11. – 25.11.2026
09:00 – ca. 17:00 Uhr	 24 CME-Punkte 	 1.795,– Euro

Anmeldung online oder mit dem Formular auf Seite 59 

Die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Teilnahme ist das Fachkunde-Streaming-Video 
(siehe Seite 58) – im Preis dieses QUEREINSTEIGER-
Seminars inbegriffen!

INHALTE

    TAG 1

    	 Grundlagenwissen / System der ambulanten vertragszahn-	
	 ärztlichen Versorgung

    	 Wichtige Regeln aus dem Sozialgesetzbuch: 
	 Wirtschaftlichkeitsgebot / Leistungsanspruch der 
	 Versicherten / zahnärztliche Behandlung

    	 Die verschiedenen Honorierungssysteme: Bema, GOZ, GOÄ

    	 Elektronische Patientenakte: ePA für alle / MIOs / Bonusheft

    	 Betriebswirtschaft: Kennen Sie Ihren Sollumsatz pro Stunde?

    	 Grundsätzliches zur Patientenaufklärung, zur perfekten 
	 Dokumentation und zur Abrechnung

    	 Der Weg von der Kassenleistung zur Privatleistung

    	 Die wichtigsten Paragrafen der GOZ und die Auswirkungen 	
	 auf Honorierung und Erstattung

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Allgemeine Leistungen (Beratung, Untersuchung,  
		  Injektionen usw.)
	 •	Röntgendiagnostik
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Berechnung außervertraglicher Zusatz-
	 leistungen
    	 Wann und wie können angemessene Honorare vereinbart 	
	 werden?
    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 2
    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Konservierende Therapie (Füllungen und Restaurationen)

	 •	Endodontische Leistungen (Wurzelkanalbehandlungen)
	 •	Chirurgische Alltagsleistungen (z. B. Extraktion, Zystektomie, 	
		  Nachbehandlung usw.)
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außer-
	 vertraglicher Zusatzleistungen

    	 Konservierende Behandlung (Füllungen / Restaurationen) und 	
	 die Abrechnung dieser Leistungen nach dem Bema, der GOZ 	
	 und der GOÄ

    	 Mehrkostenvereinbarungen bei Füllungen (plus Begleit-
	 leistungen)

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 3

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern und Individual-	
		  prophylaxe
	 •	PAR (Systematische Behandlung von Parodontitis und anderen 	
		  Parodontalerkrankungen)
	 •	Aufbissbehelfe / Schienen 
	 und die Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und der GOÄ 	
	 sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außervertraglicher 
	 Zusatzleistungen

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.
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Einstieg in die Abrechnung
für das gesamte Praxisteam (3 Tage)

Herzlich willkommen sind:

Engagierte Menschen mit dem Willen, Zahnärztinnen und Zahnärzten 
im Bereich der Abrechnung zur Seite zu stehen. Unser 3-Tage-Basis-
Seminar richtet sich an alle, die über Grundkenntnisse zum Ablauf  
einer zahnmedizinischen Behandlung verfügen und in diesem span-
nenden und wichtigen (!) Bereich durchstarten möchten.

Zum Thema:

Das 3-Tage-Basis-Seminar ist der erste wichtige Schritt zur Erlangung 
von zahnärztlichem Abrechnungswissen dem Respekt gebührt! Wobei 
Abrechnung wirklich kein „Hexenwerk“ ist und nach und nach von je-
dem erlernt werden kann. 
Gute Kenntnisse der einzelnen Behandlungsabläufe sind von Vorteil 
und erleichtern den Einstieg in die zahnärztliche Abrechnung sehr, da 
hierdurch gewisse Schritte bei der Leistungsabrechnung schneller 
verinnerlicht und somit direkt in den Praxisalltag übertragen werden 
können. Keine Angst! Diesen Weg haben schon sehr viele DAISY-Kun-
den erfolgreich beschritten und haben sich sogar nach und nach zum 
Abrechnungs-Experten weiterentwickelt. Die zahnärztliche Abrech-
nung ist zwar anspruchsvoll, aber man muss wirklich nichts auswendig 
wissen, sondern nur in der Lage sein, alle notwendigen Informationen 
u.a. aus Bema, GOZ und GOÄ bei Bedarf abrufen zu können. Und das 
garantiert das Arbeiten mit dem blitzschnellen Nachschlagewerk  
DIE DAISY! 

In dieser Fortbildung erhalten Sie das Grundverständnis für die wich-
tigsten Gesetze, Verträge und Paragrafen, die häufigsten Gebühren-
positionen, die bedeutsamsten Behandlungsrichtlinien und die 
unverzichtbaren Werkzeuge für eine perfekte Behandlungs- 
dokumentation und eine optimale Abrechnung! Nehmen Sie diese 
Herausforderung an und legen Sie mit diesem Seminar den  
Grundstein zum angehenden Abrechnungs-Experten.

Einstieg in die Abrechnung - Teil 1 / Seite 75
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1. Beispiel Eingehende Untersuchung

Datum Zahn/
Regio

Leistung

Bema GOZ
GOÄ 

Notizen

31.01. Eingehende Untersuchung: alle 8er fehlen, 

Zahnstein vorhanden

   Letzte eingehende Untersuchung am 20.09.

Erhebung des PSI-Codes  

S1= 2, S2 = 2, S3 = 2, S4 = 2, S5 = 2, S6 = 2

   Letzte Erhebung des PSI-Codes vor 2 Jahren

Beratung über den Behandlungsablauf

(10:00 - 10:05 Uhr)

17 - 47 Entfernung harter Zahnbeläge, einwurzelig

Entfernung harter Zahnbeläge, mehrwurzelig

33 - 43 Mundschleimhautbehandlung (Gingivitis)

   Das verwendete Medikament (z. B. Dontisolon oder CHX-Gel) dokumentieren!

06.02. Beratung über den Heilungsverlauf / 

Verlaufskontrolle (14:02 - 14:10 Uhr)

Ä1
Ä5    GKV: Das BSG (Az. 6 RKa 1/69) hat entschieden, dass wenn der Arzt zwei nebenei-

nander nicht abrechnungsfähige Leistungen erbringt, er selbstverständlich die höher 

bewertete Leistung ansetzen kann.

33 - 43 Mundschleimhautbehandlung
----

4020

2. Beispiel Restauration eines Zahnes

Datum Zahn/
Regio

Leistung

Bema GOZ
GOÄ 

Notizen

31.01. Telefonische Beratung durch den Zahnarzt 

(17:00 - 17:12 Uhr)

 	  Der Patient klagt über Schmerzen im 1. Quadranten

03.02. Symptombezogene Untersuchung: 16 kariös 

16 Vitalitätsprüfung (+)

Beratung über Füllung + mögliche Alternativen

(12:01 Uhr - 12:11 Uhr)

 	   Der Patient hat sich für eine dentinadhäsive Restauration in Mehrschichttechnik 

entschieden

 	  Mehrkostenvereinbarung gemäß § 28 Abs. 2 SGB V 

Heil- und Kostenplan / Mehrkostenvereinbarung

15 - 17 Entfernung weicher Zahnbeläge
MKV 	 			

4050
2x 4055

16 Dentinadhäsive Restauration in Mehrschicht-

technik, zweiflächig (ol)

MKV 	 			
2080  	  MKV: GOZ-Nr. 2080 abzgl. 13b (F2)

ALLGEMEIN Beispiele

Weitere Begleitleistungen und die 

Abrechnung einer Restauration

Siehe Basis Teil 2 - Bereich 

Konservierende Therapie!

f
18 17 16 15 14 13 12 11

48 47 46 45 44 43 42 41

f

f

21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 38
fX Zst X Mu

f c
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48 47 46 45 44 43 42 41

f
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INHALTE

    TAG 1

    	 Grundlagenwissen / System der ambulanten vertragszahn-	
	 ärztlichen Versorgung

    	 Wichtige Regeln aus dem Sozialgesetzbuch: 
	 Wirtschaftlichkeitsgebot / Leistungsanspruch der 
	 Versicherten / zahnärztliche Behandlung

    	 Die verschiedenen Honorierungssysteme: Bema, GOZ, GOÄ

    	 Elektronische Patientenakte: ePA für alle / MIOs / Bonusheft

    	 Betriebswirtschaft: Kennen Sie Ihren Sollumsatz pro Stunde?

    	 Grundsätzliches zur Patientenaufklärung, zur perfekten 
	 Dokumentation und zur Abrechnung

    	 Der Weg von der Kassenleistung zur Privatleistung

    	 Die wichtigsten Paragrafen der GOZ und die Auswirkungen 	
	 auf Honorierung und Erstattung

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Allgemeine Leistungen (Beratung, Untersuchung,  
		  Injektionen usw.)
	 •	Röntgendiagnostik
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Berechnung außervertraglicher Zusatz-
	 leistungen
    	 Wann und wie können angemessene Honorare vereinbart 	
	 werden?
    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 2
    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Konservierende Therapie (Füllungen und Restaurationen)

  Präsenz-Seminar     Seminar-Nr. 2642

Heidelberg	 Mi – 	Fr	 04.03. – 06.03.2026
Magdeburg	 Mi – 	Fr	 08.04. – 10.04.2026
Osnabrück	 Mo – 	Mi	 13.04. – 15.04.2026
München 	 Mi – 	Fr 	 06.05. – 08.05.2026
Hamburg	 Mi – 	Fr 	 01.07. – 03.07.2026
Köln	 Mo – 	Mi	 05.10. – 07.10.2026
Ulm	 Di – 	Do	 06.10. – 08.10.2026
Oldenburg	 Mo – 	Mi	 11.11. – 13.11.2026
Berlin	 Mi – 	Fr	 09.12. – 11.12.2026
09:00 – ca. 16:30 Uhr	 24 CME-Punkte 	 1.695,– Euro

Anmeldung online oder mit dem Formular auf Seite 59 

    Live-Webinar

Online!		  Mi – Fr 	 11.03. – 13.03.2026
Online!		  Mi – Fr 	 20.05. – 22.05.2026
Online!		  Mi – Fr 	 16.09. – 18.09.2026
09:00 – ca. 16:30 Uhr		  24 CME-Punkte   	 1.665,– Euro

Anmeldung online bis zu 7 Tage vor dem jeweiligen Live-Termin

	 •	Endodontische Leistungen (Wurzelkanalbehandlungen)
	 •	Chirurgische Alltagsleistungen (z. B. Extraktion, Zystektomie, 	
		  Nachbehandlung usw.)
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außer-
	 vertraglicher Zusatzleistungen

    	 Konservierende Behandlung (Füllungen / Restaurationen) und 	
	 die Abrechnung dieser Leistungen nach dem Bema, der GOZ 	
	 und der GOÄ

    	 Mehrkostenvereinbarungen bei Füllungen (plus Begleit-
	 leistungen)

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 3

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern und Individual-	
		  prophylaxe
	 •	PAR (Systematische Behandlung von Parodontitis und anderen 	
		  Parodontalerkrankungen)
	 •	Aufbissbehelfe / Schienen 
	 und die Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und der GOÄ 	
	 sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außervertraglicher 
	 Zusatzleistungen

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                  
ca. 18 Stunden	 18 CME-Punkte	 1365,– Euro

Anmeldung direkt auf daisy.de
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GOZ-PARAGRAFEN    § 2 Abs. 1 und 2: Abweichende Vereinbarung

§ 2
Abweichende Vereinbarung 

(1) Durch Vereinbarung zwischen Zahnarzt und Zahlungs- pflichtigem kann eine von dieser Verordnung abwei-chende Gebührenhöhe festgelegt werden. Die Vereinba-rung einer abweichenden Punktzahl (§ 5 Absatz 1 Satz 2) oder eines abweichenden Punktwertes (§ 5 Absatz 1 Satz 3) ist nicht zulässig. Notfall- und akute Schmerzbe-handlungen dürfen nicht von einer Vereinbarung nach Satz 1 abhängig gemacht werden. (2) ... 
(3) ... 
(4) ...

Quelle/Grundlage: GOZ-Kommentar der Bundeszahnärztekammer vom 09.02.2013

Vereinbarung einer von der GOZ abweichenden Gebührenhöhe gem. § 2 Abs. 1 und 2 GOZ

Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Erstattung der Vergütung durch Erstattungs-
stellen möglicherweise nicht in vollem Umfang gewährleistet ist.
Dem Zahlungspflichtigem (oder dessen gesetzlichem Vertreter) wurde eine Ausfertigung dieser 
Vereinbarung ausgehändigt.

Ort, Datum
Ort, Datum

Unterschrift Patient/-in bzw. Zahlungspflichtige/-r Unterschrift Zahnärztin/Zahnarzt

Region  Geb.-Nr.  Bezeichnung der Leistung   Steigerungssatz  Anzahl  Betrag EUR

Summe

Zahnärztin/Zahnarzt

Patient (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen)

Patient/-in bzw. Zahlungspflichtige/-r
und

zwischen

für

Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) werden für folgende Leistungen 
die aufgeführten Gebühren vereinbart:

DIE DAISY
  Formulare, Mustertexte ...  Formulare
  Zahlungsvereinbarungen

Absatz 2 und 3 siehe nachfolgende Seiten

 § 2 Absatz 1:
 ● Eine Vergütungsvereinbarung nach § 2 Absatz 1 und 2 ist eine Vereinbarung im Rahmen der GOZ. ● § 2 Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass eine abweichende Vereinbarung nur über die Höhe der Vergütung, d. h. nur über den Steigerungssatz möglich ist. ● Im Rahmen einer "Schmerzfallsituation" darf die Hilfeleis-tung nicht von einer derartigen Vereinbarung abhängig gemacht werden.

GOZ-Nr. 2120 
2,3fach  = 99,60  EUR3,5fach  = 151,57  EUR     51,97 EUR DifferenzGOZ-Nr. 2220 

3,5fach  = 406,88  EUR4,5fach  = 523,14 EUR     116,26 EUR Differenz

siehe DIE DAISY

4,5 ist das neue 2,3 !
Der GOZ-Punktwert ist seit 1988 unverändert geblieben. Er liegt nach wie vor bei 5,62421 Cent (damals 11 Pfennig). 
Der 2,3-fache Faktor von 1988 bzw. 1991 (Startjahr für die Beobachtung des Verbraucherpreisindex) entspricht heute somit 4,45 (2,3 x 193,4 %), aufgerundet also 4,5.Essenz aus Dentista Ausgabe 01/2024

24         2120     Mehr als dreiflächige Restauration              3,5                 1             151,57                          mit Kompositmat. in Adhäsivtechnik 36         2220     Versorgung eines Zahnes durch                  4,5                 1             523,14                          eine Teilkrone (Vollkeramik)         

Herzlich willkommen sind:

Alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die bei Abrechnungsfragen mit-
reden und das Gefühl einer gewissen Unabhängigkeit genießen 
möchten. 
In diesem 3-Tage-Basis-Seminar, welches sich explizit nur an Zahn- 
ärztinnen und Zahnärzte (!) wendet, lernen Sie in einer Gruppe von 
Zahnmediziner/-innen nicht nur die verschiedenen Honorierungs- 
systeme kennen, sondern bekommen unzählige Tipps, wie Sie Honorar- 
verluste vermeiden und Ihren Umsatz steigern können. Dabei ist der 
Austausch darüber, wie moderne Behandlungsmethoden in eine kor-
rekte und wirtschaftlich sinnvolle Abrechnung übertragen werden 
können, besonders wertvoll. Auch Lösungen vieler Alltagsprobleme 
kommen in diesem Seminar nicht zu kurz. Sie werden Ihr vorhandenes 
Wissen nicht nur ausbauen, sondern mit einem umfangreichen Ab-
rechnungswissensschatz perfektionieren.

Zum Thema:

Das 3-Tage-Basis-Seminar ist der erste wichtige Schritt zur Erlangung 
von zahnärztlichem Abrechnungswissen. Abrechnung ist wirklich  
keine „Zauberkunst“ und kann nach und nach von jedem erlernt wer-
den. Alle Praxisinhaber/-innen tragen gegenüber den gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen die Verantwortung für eine lückenlose Doku-
mentation und korrekte Leistungsabrechnung! Deshalb steht Abrech-
nungswissen in ganz engem Zusammenhang mit dem Fachwissen und 
darf niemals vernachlässigt werden. Auch angestellte Zahnärzte müs-
sen sich dessen bewusst sein, denn ein umfassendes Abrechnungs-
wissen wirkt sich auf eine Umsatzbeteiligung stets positiv aus.

Und keine Angst! Dieses so wichtige Seminar haben schon unzählige 
Zahnärztinnen und Zahnärzte erfolgreich „bestanden“ und viele haben 
sich sogar nach und nach zum Abrechnungs-Experten weiterentwickelt. 
Das Schöne ist: Man muss wirklich nicht viel auswendig wissen, sondern 
man muss nur in der Lage sein, alle notwendigen Informationen u.a. aus 
Bema, GOZ und GOÄ bei Bedarf unkompliziert abrufen zu können. Und 
das garantiert das Arbeiten mit dem blitzschnellen Nachschlagewerk 
DIE DAISY!  In diesem Seminar erhalten Sie das Grundverständnis für  
die wichtigsten Gesetze, Verträge und Paragrafen, die häufigsten  
Gebührenpositionen, die bedeutsamsten Behandlungsrichtlinien und  
die unverzichtbaren Werkzeuge für eine perfekte Behandlungs- 
Dokumentation und eine optimale Abrechnung! 
Nehmen Sie diese Herausforderung an und legen Sie mit diesem Semi-
nar den Grundstein zum angehenden Abrechnungs-Experten.

Einstieg in die Abrechnung
für Zahnärztinnen und Zahnärzte (3 Tage)

Einstieg in die Abrechnung - Teil 1 / Seite 22
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Durchschnittspraxis Deutschland• Einzelpraxis: 3,4 Behandlungsstühle, 173 qm• Personal:  
4,91  Angestellte (zahnärztliches Personal),   0,69  Auszubildende,  0,54 angestellte Zahnärzte,  0,22  Zahntechniker,  1,26  sonstiges Personal

• Arbeitsstunden: 
Inhaber 44,1 Stunden pro Woche,  davon Behandlungsstunden von 32,4 Stunden pro Woche• Betriebsausgaben: 328.900 € im Jahr (ohne Fremdlaborkosten) = 242 € pro Stunde• Einnahmenüberschuss: "Inhaber-Gehalt" 199.600 € im Jahr = 147 € pro Stunde
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Aufteilung der Betriebsausgaben 2022DeutschlandStundensollumsatz 389 €

Praxis A:
Abweichende höhere Werte

Höherer Sollumsatz

Praxis B:
Abweichende niedrigere Werte

Niedrigerer Sollumsatz

Quelle: KZBV Jahrbuch 2024

GRUNDLAGENWISSEN Betriebswirtschaft: Kennen Sie Ihren Sollumsatz pro Stunde?

Kosten der Zahnarztstunde im Jahr 2022Aus der durchschnittlichen Behandlungszeit von 32,4 Stunden pro Woche in Deutschland ergeben sich bei 42 Arbeitswochen als jährliche Behandlungszeit 1.361 Behandlungsstunden. 
Die durchschnittlichen Praxisausgaben je Inhaber betrugen 2022 im Bundes-durchschnitt 433.100 €, davon 104.200 € für Arbeiten von Fremdlaboren. Die Umrechnung der Betriebsausgaben ohne Fremdlaborausgaben auf die Be-handlungsstunden führt zu einem Wert von 242 € pro Stunde. Zusätzlich zu diesem Betrag muss der Zahnarzt während der Behandlungszeit auch sein eigenes Einkommen (2022 durchschnittlich 199.600 €, umgerechnet 147 € pro Stunde) erwirtschaften.

Insgesamt muss der Zahnarzt somit 389 € pro Behandlungsstunde an Hono-rarumsatz erzielen. Unter Einbeziehung der Fremdlaborausgaben ergibt sich ein Gesamtumsatz von 465 € pro Behandlungsstunde.Quelle: KZBV Jahrbuch 2024, S. 111
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INHALTE

  Präsenz-Seminar     Seminar-Nr. 2641

Frankfurt am Main	 Sa 	– Mo	 21.02. – 23.02.2026
Stuttgart 	 Fr 	– So 	 01.05. – 03.05.2026
Hannover	 Fr 	– So	 29.05. – 31.05.2026
Insel Reichenau	 Do 	– Sa	 25.06. – 27.06.2026
Hamburg	 Do 	– Sa	 27.08. – 29.08.2026
Mainz	 Fr 	– So 	 02.10. – 04.10.2026
München	 Fr 	– So	 27.11. – 29.11.2026
09:00 – ca. 16:30 Uhr	 24 CME-Punkte 	 1.695,– Euro

Anmeldung online oder mit dem Formular auf Seite 59 

    TAG 1

    	 Grundlagenwissen / System der ambulanten vertragszahn-	
	 ärztlichen Versorgung

    	 Wichtige Regeln aus dem Sozialgesetzbuch: 
	 Wirtschaftlichkeitsgebot / Leistungsanspruch der 
	 Versicherten / zahnärztliche Behandlung

    	 Die verschiedenen Honorierungssysteme: Bema, GOZ, GOÄ

    	 Elektronische Patientenakte: ePA für alle / MIOs / Bonusheft

    	 Betriebswirtschaft: Kennen Sie Ihren Sollumsatz pro Stunde?

    	 Grundsätzliches zur Patientenaufklärung, zur perfekten 
	 Dokumentation und zur Abrechnung

    	 Der Weg von der Kassenleistung zur Privatleistung

    	 Die wichtigsten Paragrafen der GOZ und die Auswirkungen 	
	 auf Honorierung und Erstattung

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Allgemeine Leistungen (Beratung, Untersuchung,  
		  Injektionen usw.)
	 •	Röntgendiagnostik
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Berechnung außervertraglicher Zusatz-
	 leistungen
    	 Wann und wie können angemessene Honorare vereinbart 	
	 werden
    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 2
    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Konservierende Therapie (Füllungen und Restaurationen)

	 •	Endodontische Leistungen (Wurzelkanalbehandlungen)
	 •	Chirurgische Alltagsleistungen (z. B. Extraktion, Zystektomie, 	
		  Nachbehandlung usw.)
	 und die richtige Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und 	
	 der GOÄ sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außer-
	 vertraglicher Zusatzleistungen

    	 Konservierende Behandlung (Füllungen / Restaurationen) und 	
	 die Abrechnung dieser Leistungen nach dem Bema, der GOZ 	
	 und der GOÄ

    	 Mehrkostenvereinbarungen bei Füllungen (plus Begleit-
	 leistungen)

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    TAG 3

    	 Die Behandlungsrichtlinien der GKV für die Bereiche: 
	 •	Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern und Individual-	
		  prophylaxe
	 •	PAR (Systematische Behandlung von Parodontitis und anderen 	
		  Parodontalerkrankungen)
	 •	Aufbissbehelfe / Schienen 
	 und die Abrechnung nach dem Bema, der GOZ und der GOÄ 	
	 sowie die Abrechnungsmöglichkeiten außervertraglicher 
	 Zusatzleistungen

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Gegenüberstellung der 	
	 Abrechnung bei Kassen- und Privatpatienten

    u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

Ihr Vorte
il 

 
Die 2-tägige Fortbildung „Zahnersatz kompakt für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte“ knüpft nahtlos an dieses 
Seminar an und bildet die perfekte Ergänzung für einen  
erfolgreichen Start in die zahnärztliche Abrechnung.

Im PAKET günstiger: beides gleichzeitig buchen und 
250 Euro sparen!
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Herzlich willkommen sind:

Zahnärztinnen und Zahnärzte, wenn sie mit den Bema- und GOZ- 
Leistungen ein wenig vertraut sind.

Zum Thema:

Dieses 2-tägige Präsenz-Seminar knüpft nahtlos an das Seminar 
„Einstieg in die Abrechnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte“ an 
und bildet die perfekte Ergänzung für einen erfolgreichen Start in 
die Abrechnungs-Welt. 

TAG 1: Bei der Herstellung von Zahnersatz stehen dem Patienten 
viele verschiedene Versorgungsformen (festsitzender, heraus-
nehmbarer und kombinierter Zahnersatz) zur Auswahl. Je nach Be-
fundsituation erhält er gemäß Regelversorgung die entsprechen- 
den Festzuschüsse. Aber Achtung!
Obwohl die Praxissoftware gewisse Vorgaben macht, ist darauf nicht 
immer Verlass, denn ein und derselbe Zahnbefund kann gleich mehre-
re verschiedene Regelversorgungen auslösen. Hintergrund dieser 
Vielfältigkeit sind die vom Zahnarzt streng zu beachtenden Richtlinien, 
die selbst das beste Abrechnungsprogramm nicht berücksichtigen 
kann. Oft wird dadurch aus einer Regelversorgung eine gleich- oder 
sogar andersartige Versorgung und das hat starke Auswirkungen auf 
die zahnärztlichen und zahntechnischen Honorare.

TAG 2: Jeder kennt sie, jeder macht sie: Reparaturen von Kronen, 
Brücken und Zahnersatz! Aber werden derartige Reparaturen im-
mer richtig abgerechnet?
Gerade in diesem Bereich werden die meisten Abrechnungsfragen ge-
stellt. Nicht nur in Bezug auf die Bema- und/oder GOZ-Leistungen, 

sondern auch bei der Frage, ob es sich um eine Regelversorgung oder 
um eine gleichartige Versorgung handelt. Dass es Reparaturen auch 
ohne Festzuschuss gibt, die komplett privat berechnet werden müs-
sen, ist selbst dem einen oder anderen Sachbearbeiter der GKV nicht 
bekannt …
Weiter stellt die Befundklasse 6 im FZ-System und die Frage der  
Kombinierbarkeit derartiger Festzuschüsse (selbst für einen Abrech-
nungsprofi) tagtäglich eine Herausforderung dar, denn keine Praxis-
software kann hier unterstützend eingreifen.
Spannend ist auch die richtige Abrechnung von Reparaturen, die ein 
Zahnarzt direkt am Behandlungsstuhl (chairside) erbringt und die Tat-
sache, dass eine unvollständige Dokumentation auch in diesem Be-
reich negative Effekte auslösen kann. Die richtige Abrechnung von 
Reparaturen ist nicht immer leicht und Honorarverluste bleiben nicht 
selten über Jahre unbemerkt; oft mangels regelmäßiger Fortbildung.

Zahnersatz kompakt
für Zahnärztinnen und Zahnärzte

„Unser“ Zahnarzt Dietmar Schulte am Hülse

Zahnersatz Teil 1 / Seite 10
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN Festzuschuss-Richtlinie

Festzuschuss-Richtlinie

Allgemeines (A. 1.)

• Die nach dem zahnmedizinischen Befund zugeordneten Befunde sind 

nur ansetzbar, wenn die in den Beschreibungen der Befunden in den 

Befundklassen geregelten Voraussetzungen vorliegen. Dabei sind die Inhalte 

der Leistungsbeschreibungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes für 

zahnärztliche Leistungen berücksichtigt worden.

• Bei der Feststellung der Befunde wird Zahnersatz einschließlich Suprakon-

struktionen natürlichen Zähnen gleichgestelllt, soweit der vorhandene 

Zahnersatz noch funktionstüchtig ist oder die Funktionstüchtigkeit, z. B. durch 

Erweiterung, wiederhergestellt werden kann.

Befundbezogene Festzuschüsse (A. 2.)

• Die Festzuschüsse zu den Befunden werden auf Basis der befundbezogenen, 

im Einzelfall tatsächlich eingliederungsfähigen Regelversorgungen ermittelt 

und erst dann gewährt, wenn die auslösenden Befunde mit Zahnersatz, Zahn-

kronen oder Suprakonstruktionen so versorgt sind, dass keine weitere Versor-

gungsnotwendigkeit besteht.

• Bei Teilleistungen werden die Festzuschüsse anteilig gewährt.

• Festzuschüsse für Verblendungen werden immer dann gewährt, wenn die Re-

gelversorgung diese vorsieht.

Regelversorgung (A. 8.)

• Die Kosten für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen sind gegenüber dem 

Versicherten für diejenigen Leistungen, die der Regelversorgung entsprechen, 

nach BEMA und BEL II abzurechnen.

Gleichartige Versorgung (A. 8.)

• Wählen Versicherte einen über die Regelversorgung hinausgehenden gleichar-

tigen Zahnersatz, gilt als Abrechnungsgrundlage für die Mehrkosten die GOZ.

Andersartige Versorgung (A. 8.)

• Wählen Versicherte eine von der Regelversorgung abweichende andersartige 

Versorgung, gilt als Abrechnungsgrundlage ebenfalls die GOZ.

		

		 Nach der Eingliederung erfolgt die  

Abrechnung der Festzuschüsse

über die KZV.

Der Versicherte erhält  

ggf. eine Eigenanteilsrechnung

				

Bema- + GOZ-Leistungen

(Zahntechnik: BEL II + 

§ 9 GOZ z. B. beb ´97)

		 Nach der Eingliederung erfolgt die 

Abrechnung der Festzuschüsse 

über die KZV.

Der Patient erhält eine Rechnung über den 

Eigenanteil und die zusätzlichen Leistungen 

		

		 Nach der Eingliederung erhält

der Patient eine Rechnung nach 

der GOZ (Direktabrechnung).

Die Krankenkasse zahlt die Festzuschüsse 

nach Vorlage des Vordrucks 3e  

direkt an den Patienten aus

Der Heil- und Kostenplan muss enthalten:

		 - Gebührenvorausberechnung

  - Material- und Laborkosten

  - Festzuschüsse

  - Therapieplanung

		 Regelversorgung

		 Andersartige Versorgung

		
Zur Bewilligung der Festzuschüsse, HKP an die Krankenkasse

Bema-Leistungen

(Zahntechnik: BEL II)

Gleichartige Versorgung
GOZ-Leistungen

(Zahntechnik: § 9 GOZ 
z. B. beb ´97)

ohne Ausnahmefall

Zahntechnik
Teil 1 - Leistungen nach dem BEL II

Teil 2 - Leistungen nach der beb ´97

Mehr Informationen:

	www.daisy.de 
DIE DAISY

 Gesetze, Verträge ...

 GKV-Richtlinien

 Festzuschuss-Richtlinie
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INHALTE

    TAG 1

    	 Wichtige gesetzliche Grundlagen bei der Versorgung mit 	
	 Zahnersatz und Kronen
	 •	Sozialgesetzbuch: Leistungsanspruch und Festsetzung der 	
		  Regelversorgung
	 •	Zahnersatz- und Festzuschuss-Richtlinien
	 •	Bundesmantelvertragliche Regelungen
	 •	Elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren (EBZ) 
	 •	Heil- und Kostenplan für Zahnersatz 
	 •	Vereinbarung von außervertraglichen Leistungen
		  (z. B. FAL / FTL)
	 •	Kommentierungen der KZBV und der Clearingstelle zum Fest-	
		  zuschuss-System

    	 Gegenüberstellung von Bema- und GOZ-Leistungen 

    	 Festzuschüsse nach den Befundklassen 1 bis 5
	 •	Festsitzender Zahnersatz (Stiftaufbauten, Kronen und Brücken)
	 •	Herausnehmbarer Zahnersatz (Interimsversorgungen, 
		  Prothesen und Kombinationsversorgungen)

    	 Einordnung in Regel-, gleich- und andersartige Versorgung

    	 Abrechnung von Begleitleistungen nach Bema und GOZ und 	
	 möglichen Materialkosten

    	 Wichtige Grundlagen zur Abrechnung von zahntechnischen  
	 Leistungen

    	 Gewährleistungspflicht und Nachbesserungsrecht

    	 Viele praxisbezogene Beispiele mit Einordnung in Regel-, 	
	 gleich- und andersartige Versorgung

    TAG 2

    	 Gesetzliche Grundlagen bei der Abrechnung von Instand-
	 setzungsmaßnahmen
	 •	Sozialgesetzbuch: Leistungsanspruch und Festsetzung der 	
		  Regelversorgung
	 •	ZE- und FZ-Richtlinien – speziell im Hinblick auf Wieder-
		  herstellungsmaßnahmen
	 •	Heil- und Kostenplan für Zahnersatz und Reparaturen (ZER)
	 •	Ausfüllhinweise zum Heil- und Kostenplan bei Wieder-
		  herstellungsmaßnahmen
	 •	Privatvereinbarung für außervertragliche Instandsetzungs-	
		  maßnahmen und FAL / FTL
	 •	Wissenswertes zum Gewährleistungsfall / Übersichten 
	 •	Mindmap zur Ermittlung der korrekten Befund-Nummern 

    	 Richtige Zuordnung von Wiederherstellungsmaßnahmen:
	 Regelversorgung / gleichartige Versorgung / ohne Festzuschuss /  
	 Privatvereinbarung

    	 Abrechnung von Instandsetzungsmaßnahmen 
	 •	Welche Festzuschüsse können mit welchen Honorarleistungen 
		  kombiniert werden?

    	 Gegenüberstellung relevanter Bema- und GOZ-Leistungen

    	 Ausgewählte „Reparaturmaßnahmen“ mit den dazugehörigen
	 zahntechnischen Leistungen 
	 •	Workshop zu Wiederherstellungsmaßnahmen von:
		  - Kronen / Brücken / Stiftaufbauten / Prothesen im Kunststoff- 
			   und Metallbereich / Gussklammern / Teleskopkronen / Wurzel- 
			   stiftkappen / Verbindungselementen 
		  -	Unterfütterungen von Zahnersatz 

    u. v. a. m.

    Wichtiger Hinweis: Wie immer werden die Themen nach 
    Aktualität ergänzt, angepasst oder wenn notwendig auch geändert.

„Unser“ Zahnarzt Dietmar Schulte am Hülse

Ihr Vorte
il 

 
Diese 2-tägige Fortbildung knüpft nahtlos an das Seminar  
„Einstieg in die Abrechnung für Zahnärztinnen und  
Zahnärzte“ an und bildet die perfekte Ergänzung für  
einen erfolgreichen Start in die zahnärztliche Abrechnung.

Im PAKET günstiger: beides gleichzeitig buchen und 
250 Euro sparen!

  Präsenz-Seminar     Seminar-Nr. 2643

Köln	 Sa	–	So	 07.03. – 08.03.2026
Heidelberg 	 Sa	–	So 	 09.05. – 10.05.2026
Hamburg	 Sa	–	So	 26.09. – 27.09.2026
Frankfurt am Main 	 Sa	–	So 	 14.11. – 15.11.2026
09:00 – ca. 17:00 Uhr	 16 CME-Punkte 	 970,– Euro

Anmeldung online oder mit dem Formular auf Seite 59 
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Zahnmedizinische Fachkunde (auch für Quereinsteiger)

Zahnmedizinisches Grundwissen ist „die Mutter“ aller Abrechnungs-
seminare vor dem Einstieg in die Welt von Bema und GOZ

Herzlich willkommen sind:

Alle, die gerne in die spannende Welt von Bema und GOZ einsteigen 
wollen, aber keine ZFA-Ausbildung haben. Diese wertvollen Querein-
steiger brauchen unbedingt ein fachliches „Einmaleins“ und ein Ver-
ständnis für die verschiedenen Behandlungsabläufe und das 
sogenannte „Fach-Chinesisch“.

Zum Thema:

Fachkräftemangel herrscht überall und deshalb sind engagierte 
"Quereinsteiger" unverzichtbar! Sie sollten jede Unterstützung be-

  Streaming-Video
  

Jederzeit!                    
ca. 4 Stunden	 0 CME-Punkte	 255,– Euro

Bei gleichzeitiger Buchung des QUEREINSTEIGER-Seminars 
(siehe Seite 50) kostenlos! 

Anmeldung direkt auf daisy.de

kommen, um z. B. eine Rezeption zu leiten oder um nach und nach in 
die zahnärztliche Abrechnungswelt einsteigen zu können. In diesem 
Fachkunde-Streaming-Webinar können sich die Teilnehmer ganz in 
Ruhe wichtige zahnmedizinische Grundkenntnisse aneignen, die zu-
dem als Vorbereitung für die DAISY-Abrechnungsseminare richtig 
wertvoll sind und die den Lernprozess ganz sicher beflügeln werden.
Wir von der DAISY Akademie unterstützen Sie immer wieder gerne, 
motivierte Quereinsteiger erfolgreich zu integrieren und Ihre Praxis 
zukunftssicher aufzustellen. Außerdem kennen wir viele hochmoti-
vierte Quereinsteiger, die sich zum Highflyer entwickelt haben! 

MODULE

    	 Modul 1 – Allgemeine Grundlagen und  
	 zahnmedizinische Terminologie
	 •	Aufbau der Zähne und des Gebisses
	 •	Eintragungen im Zahnschema 
	 •	Diagnostische Maßnahmen 
		  (Untersuchungen, Röntgen)
	 •	Schmerzausschaltung / Anästhesien

    	 Modul 2 – Kariestherapie 
	 •	Kariesentstehung
	 •	Kariesdiagnostik
	 •	Restaurationen / Einlagefüllungen 
		  (Inlays)
	 •	Füllungsmaterialien / Behandlungs-	
		  abläufe
	 •	Begleitleistungen

    	 Modul 3 – Endodontie
	 •	Diagnostik 
	 •	Behandlungsabläufe
	 •	Wurzelkanalinstrumente und  
		  Füllwerkstoffe
	 •	Begleitleistungen

    	 Modul 4 – Chirurgie
	 •	Exzisionen
	 •	Extraktionen / Osteotomien
	 •	Wurzelspitzenresektion / Zystektomien
	 •	Implantologie
	 •	Nachbehandlungen

    	 Modul 5 – Parodontitistherapie
	 •	Aufbau des Parodontiums
	 •	Ursachen, Symptome und Behandlung
	 •	Parodontalstatus
	 •	Behandlungsabschnitte
	 •	Versorgungsstrecke / Behandlungs-
		  ablauf

    	 Modul 6 – Prophylaxe
	 •	Definition Prophylaxe
	 •	Früherkennungsuntersuchung und 
		  Individualprophylaxe
	 •	Fissurenversiegelung
	 •	Professionelle Zahnreinigung

    	 Modul 7 – Prothetische Versorgung
	 •	Kronen / Brücken / Prothesen
	 •	Stiftaufbau-Systeme
	 •	Kombinations- und Teleskop-
		  versorgungen
	 •	Reparaturen und Unterfütterungen

    	 Modul 8 – Aufbissbehelfe und Schienen
	 •	Notwendigkeit einer Schienentherapie
	 •	Schienenarten
	 •	Behandlungsplan für Kiefergelenks-
		  erkrankungen	

	 u. v. a. m.

	 Wichtiger Hinweis: Wie bei jeder 
	 DAISY-Fortbildung inklusive einer 
	 wertvollen Dokumentationsmappe! 



  59

Anmeldeformular per Post, Fax: 06221 402700 oder gleich auf www.daisy.de

Preise und Bedingungen

Heidelberg – Leipzig
Zentrale:
Lilienthalstraße 19
69214  Eppelheim

Gleich anm
elden!

Fortbildungspunkte: Gemäß den Leitsätzen der BZÄK / DGZMK erhalten Sie je nach Seminarlänge bis zu 8 Fortbildungspunkte pro Tag.

Ja, ich melde folgende Personen zu den unten stehenden Bedingungen zum   Präsenz-Seminar an:

Datum und Unterschrift der Rechnungsempfängerin / des RechnungsempfängersRechnungsanschrift (Stempel)

Seminar-Nr.:	 Ort:	 Datum:	    ZA    Vor - und Nachname der Teilnehmerin / des Teilnehmers:

Kunden-Nr.:

Telefon-Nr.: 

E-Mail: 
Bitte unbedingt eintragen!

Preise und Zeiten finden Sie bei den einzelnen Themen: Die dort aufge-
führten Preise sind gültig pro Seminar und Teilnehmer. DAISY-Fortbildungen 
sind umsatzsteuerbefreit nach § 4 Nr. 21 a) bb) Umsatzsteuergesetz.
In diesen Endpreisen sind enthalten: Eine umfangreiche Seminar-Doku- 
mentationsmappe und ein persönliches Teilnehmerzertifikat. Weiterhin  
Tagungsgetränke und Pausensnacks mit Kaffee und Tee sowie bei Ganz- 
tages-Seminaren ein mehrgängiges Mittagsmenü.
Seminar-Hotels: Die Tagungsräumlichkeiten teilen wir Ihnen bei Bestätigung 
Ihrer Anmeldung mit. 
Anzahl der Teilnehmer: Wegen der für jedes Seminar begrenzten Teil- 
nehmerzahl bitten wir Sie, sich möglichst bald einen Platz zu sichern. Die  
Teilnahme wird nach dem Eingangsdatum der Anmeldungen von uns  
bestätigt.

Stornierungsmöglichkeit: Sie haben die Möglichkeit, bis drei Wochen vor 
Beginn des Seminars kostenfrei aber ausschließlich schriftlich zu stornie-
ren. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bei Nichterscheinen eines an-
gemeldeten Kursteilnehmers die volle Gebühr berechnen müssen. Dies 
gilt auch, wenn die unterlassene Teilnahme auf Krankheit oder höherer 
Gewalt beruht. Selbstverständlich können Sie jederzeit einen Ersatzteil- 
nehmer benennen. Unser Tipp: Ersatzteilnehmer grundsätzlich vorsehen!

DAISY Akademie + Verlag GmbH ist berechtigt, die Veranstaltung aus 
wichtigem Grund (z. B. bei Erkrankung des Trainers) gegen volle Erstattung 
bereits gezahlter Gebühren abzusagen. Darüber hinausgehende Ersatz- 
und Ausfallansprüche bestehen nicht. 
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DAISY-Fortbildungen in Zahlen

Ursula B., Mengen

Stefanie H., Neunkirchen

Ein Leben ohne DAISY?
Undenkbar!

20+
spannende Themen

GOZ
BEL II
PAR ...

500+
Veranstaltungen

10.000+
begeisterte Teilnehmer

98%
Weiterempfehlungsrate

250.000
Gummibärchen – immer dabei!

2.000+
Seminarmappen-Seiten
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DAISY Akademie + Verlag GmbH
Heidelberg - Leipzig

Zentrale: Lilienthalstraße 19 · 69214 Eppelheim
Fon 06221 40670 · Fax 06221 402700 · info@daisy.de · www.daisy.de

Geschäftsführer Sylvia Wuttig, Vitko PahiČ

DAISY-Fortbildungen in Zahlen

Tina H., Grünstadt

Wir bekamen vor dem Webinar die Seminarmappe, 
Mousepad, Textmarker, Kugelschreiber, Bleistift, 
Schreibblock, BEMA/GOZ usw. zugeschickt. 
Also Rundum-DAISY-Versorgung wie im Seminar.

Ich komme seit 20 Jahren 2x
jährlich zum Seminar und jedes
Mal wird mein Wissensstand aufs
Neue erweitert – einfach top!

94 % unserer Kunden bleiben uns treu, manche kommen ihr Leben lang!
Gleich anmelden und vom DAISY-Wissensvorsprung profitieren!
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Ihre

Sylvia Wuttig, B. A.
Geschäftsführende Gesellschafterin

Weiterbildung mit IHK-Zertifikat
„Wer immer an die Hand genommen wird,  
  hat auch nur eine Hand frei für das, was zu tun ist.“
 
Praxismanager/-innen spielen eine zentrale Rolle in der zahnärztlichen Praxis, die häufig unter schwierigen 
Marktbedingungen und ständig steigendem Zeit- und Kostendruck erfolgreich geführt werden muss. Dabei 
stellen regelmäßige Gesundheitsreformen, neue Praxiskonzepte und die fortschreitende Digitalisierung ganz 
andere Anforderungen als in der Vergangenheit. Deshalb sind Praxismanager/-innen gefragter denn je. 
Durch diese Weiterbildung werden Sie sich mit Aufgaben und Verantwortlichkeiten auseinandersetzen, die 
über die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten einer Zahnarztpraxis hinausgehen. Sie lernen schwierige Auf-
gaben professionell zu meistern, Praxisziele zu definieren und zu erreichen sowie wertvolle Zeit einzusparen. 

Wenn Sie den Praxiserfolg aktiv mitgestalten und Zahnärztinnen und Zahnärzte entlasten möchten, ist für 
Sie die DAISY Weiterbildung Zahnmedizinische Praxismanager/-in genau das Richtige!



Herzlich willkommen sind:

Quereinsteiger/-innen sowie das gesamte Praxisteam

Aufbau:

➜	 Modular strukturierte Weiterbildung
➜	 Praxisnahe Vermittlung der Techniken und Instrumente
➜	 Praktische Beispiele und Übungen

Dauer und Zertifikat:

➜	 6 Tage inkl. zwei lehrgangsinterne Tests
➜	 Nach mindestens 80 % Anwesenheit im Fachlehrgang 
	 und bestandenen lehrgangsinternen Tests erhalten die 
	 Teilnehmer/-innen das IHK-Zertifikat 
	 „Zahnmedizinische Praxismanager/-in (IHK)“ 	

  Allgemeine Infos

	 Zahnärztliches Praxismanagement & Praxisorganisation
	 Kommunikation & Patientenmanagement 
	 Teamführung  
	 BWL, Recht & Steuern 
	 Qualitätsmanagement
	 Marketing

  Kursinhalte

Weitere Informationen 
über den QR-Code 
oder auf zukunft.daisy.de 

Praxis. Management. Kompakt.

Jetzt anmelden auf zukunft.daisy.de

DAISY-Praxismanager/-in

  Weiterbildung	 Seminar-Nr. 2645 

Mannheim	 Mo	–	Sa	 20.04. – 25.04.2026
Mannheim	 Mo	–	Sa	 12.10. – 17.10.2026
09:00 – ca. 17:00 Uhr 	 48 CME-Punkte	    2.950,– Euro

Ratenzahlung (6 Monate) möglich; wir beraten Sie gerne.
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Ihr Trainer/-innen-Team

DAISY Akademie + Verlag GmbH
Heidelberg – Leipzig

Zentrale: Lilienthalstraße 19 · 69214 Eppelheim
Fon 06221 40 670 · Fax 06221 40 2700 · info@daisy.de · www.daisy.de

Sandra Abraham

Simone Ritter

Ausführliche Informationen über unser Trainer/-innen-Team finden Sie auf daisy.de

Holger Salm

Michaela Stachelhaus Kerstin Schubert


